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40/01 Verwaltungsverfahren;

Norm

VStG §37a Abs1

VStG §37a Abs2

VStG §37a Abs4

Rechtssatz

Im vorliegenden Fall besteht eine solche Formvorschrift, als über die vorläu7ge Sicherheit gemäß § 37a Abs 4 VStG

sofort eine Bescheinigung auszustellen ist. Nachdem der Einbehalt einer vorläu7gen Sicherheit jedenfalls einen Eingri;

in das Eigentumsrecht darstellt, soll durch die Formvorschrift des § 37a Abs 4 VStG sichergestellt werden, dass durch

diese Bestätigung ein Beweis für den Erlag der vorläu7gen Sicherheit in der Hand jener Person verbleibt, welche eine

vorläu7ge Sicherheit geleistet hat bzw für die eine solche durch einen Vertreter geleistet wurde. Nachdem darüber

hinaus die Höhe der vorläu7gen Sicherheit auch durch das Höchstmaß der angedrohten Geldstrafe begrenzt ist, kann

im Nachhinein vom Betroffenen überprüft werden, ob diesen gesetzlichen Vorgaben entsprochen worden ist.

Schlagworte

Vorläufige Sicherheit; Bescheinigung
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